
SPENDEN SIE FÜR DEN 
JUGENDHILFEFONDS DER MLPD!

MLPD, REBELL und Rotfüchse organisieren und unterstützen 
vielfältige Aktivitäten: Sommerfreizeiten, antifaschistische 
Bildungsangebote, Rebellische Musikfestivals, internationale 
Pfingstjugendtreffen, Jugendkonzerte, regionale und bundesweite 
Demonstrationen, Studienfreizeiten und vieles mehr! All das  soll 
nicht daran scheitern, dass Kinder und Jugendliche kein Geld dafür 
haben.

Wir kämpfen um staatliche Zuschüsse für diese Jugendarbeit, 
aber machen uns auch nicht abhängig. Die MLPD hat deshalb 
einen Jugendhilfefonds zur unabhängigen Förderung rebellischer 
Jugendaktivitäten gegründet:

Jeder kann dieses Anliegen unterstützen durch eine Spende – als 
Dauerspender oder einmalige Spende.  JEDER EURO ZÄHLT!

Zahlbar vor Ort bei der MLPD oder Überweisung 
Bankverbindung: GLS-Gemeinschaftsbank | DE22 4306 0967 4053 3530 02

(     ) �Dauerspender für den Jugendhilfefonds werden mit  
einer monatlichen/jährlichen Spende

(     )  zweckgebundene, einmalige Spende für:__________________

Name: _______________________________________________________

Adresse:____________________________________________________
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WIE BEKOMME ICH ZUSCHÜSSE 
AUS DEM JUGENDHILFEFONDS?
Kinder, Jugendliche und Familien, die Geringverdiener sind, können 
Zuschüsse beantragen für die Teilnahme und Fahrt zu rebellischen 
Jugendaktivitäten. 

Dazu wird ein schriftlicher Antrag gestellt unter Angabe der Aktivität, 
der Höhe des Zuschusses, einer kurzen Begründung, Eigenanteil oder 
Beitrag zur Unterstützung.

In der Regel liegt der Zuschuss bei höchstens 50 Prozent, begründete 
Ausnahmen sind möglich. Anträge können eingereicht werden bei der 
MLPD vor Ort oder dem Zentralkomitee der MLPD (Schmalhorststraße 
1c, 45899 Gelsenkirchen). Die Geschäftsführung des Jugendhilfefonds 
entscheidet innerhalb von sieben Tagen nach Eingang. 

Gewährte Zuschüsse werden auf das Konto der MLPD vor  
Ort überwiesen und an die Antragssteller persönlich ausgezahlt.


